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1. Allgemeine Bestimmungen zu den Stimmabgabeverfahren 

 
1.1. Sind Sie mit der Neuordnung der Grundsätze der Stimmabgabe und der einheit- 

lichen Festlegung der Anforderungen an die Verfahren der Stimmabgabe ein- 
verstanden (Art. 5 und 6 E-BPR)? 

☐ Ja X Ja mit Vorbehalt ☐ Nein 

Anmerkungen: 
Elektronische Stimmabgabe bietet keine Gewähr für die Einhaltung der 
Anforderungen gemäss Art. 6. 

 
1.2. Begrüssen Sie die Verankerung der Stimmabgabe an der Urne am Wahl- und 

Abstimmungstag und die Änderung bezüglich der vorzeitigen Stimmabgabe 
(Art. 7 E-BPR)? 

    X Ja ☐ Ja mit Vorbehalt ☐ Nein Anmerkungen: 

Keine Einwände. 

 
2. Bestimmungen betreffend die elektronische Stimmabgabe 

 
2.1. Erachten Sie eine Bewilligung durch den Bundesrat für den Einsatz der elektro- 

nischen Stimmabgabe im ordentlichen Betrieb für sinnvoll? 

☐ Ja ☐ Ja mit Vorbehalt X Nein 

Anmerkungen: 
Ausführliche Begründungen in den Anhängen. 
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2.2. Ist der Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgrundsatzes in Artikel 8c E-BPR ge- 
nügend klar abgesteckt? 

☐ Ja X Ja mit Vorbehalt ☐ Nein 

Anmerkungen: 

Das wird nicht in einem Ausmass möglich sein, das notwendig wäre. 
 

2.3. Halten Sie das Bewilligungsverfahren auf Gesetzesstufe für ausreichend und 
zweckmässig geregelt? 

☐ Ja ☐ Ja mit Vorbehalt X Nein 

Anmerkungen: 
Es müsste eine unabhängige, kritische Fachinstanz  für Cybergefahren die Systeme 
vorgängig analysiert und bewertet haben. Eine solche gibt es zurzeit in der CH nicht. 

 
2.4. Halten Sie die in Artikel 8e E-BPR vorgesehene Möglichkeit einer Anmeldung 

für die elektronische Stimmabgabe, die mit Einschränkungen bei der Nutzung 
der anderen Stimmkanäle verbunden ist, für sinnvoll? 

☐ Ja ☐ Ja mit Vorbehalt X Nein 

Anmerkungen: 
Das wird die Stimmbeteiligung senken.  

 
2.5. Ist die in Artikel 8e Absatz 1 Buchstabe b E-BPR vorgesehene Möglichkeit, an 

der Urne abzustimmen und zu wählen, wenn die elektronische Stimmabgabe 
nicht möglich ist, ausreichend, um die Ausübung der politischen Rechte sicher- 
zustellen? 

☐ Ja ☐ Ja mit Vorbehalt X Nein 

Anmerkungen: 
Das wird die Stimmbeteiligung senken. 

 
3. Dematerialisierung der Stimmunterlagen für die elektronische Stimmab- 

gabe 
 

3.1. Sind Sie der Auffassung, die Bundesgesetzgebung solle die Kantone ermächti- 
gen, die Stimmunterlagen unter Bedingungen ganz oder teilweise zu demateria- 
lisieren? 

☐ Ja ☐ Ja mit Vorbehalt X Nein 

Anmerkungen: 
Die letzte Bastion des Sicherheitskonzeptes (bereits heute ungenügend) fällt damit 
auch noch. 
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Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto erticolo per articolo 
 

BPR Art. Nötig? Tauglich? Praktikabel? Aenderungsvorschlag? Bemerkungen 

Art. LDP 
LDP art. 

Nécessaire? 
Necessaria? 

Adéquat? 
Adeguata? 

Applicable? 
Realizzabile? 

Autre proposition? 
Proposta di modifica? 

Remarques 
Osservazioni 

5 I      

5 II      

6 I ja Nein Nein  Keine 

 

Generalforderung an die Kantone von diesen nicht erfüllbar 

6 II      

7 I      

7 II      

8 Ibis      

8a I      

8a II Ja Nein   Es fehlen die konkreten Kriterien, und zudem die kompetenten 

Fachinstanzen, welche diese festlegen. 

8b I Ja Nein   Kontrolle durch den Stimmbürger müsste nicht nur die Abgabe und 

Registrierung sondern auch die Auswertung umfassen.  

8b II Ja Ja Nein  Unabhängigkeitsnachweis nicht erfüllbar. Die IT Systeme heute sind 

zu wenig transparent, als dass man alle Komponenten auf deren 

Herkunft überprüfen könnte. 

8b III Ja Ja Nein  Nicht nur die gültig registrierten Stimmen sondern alle korrekt 

abgegebenen müssten gezählt werden. Die missbräuchliche 

Verhinderung einer gültigen Registrierung wird nicht in jedem Fall 

zweifelsfrei vom Stimmbürger  festgestellt werden. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto erticolo per articolo 
 

BPR Art. Nötig? Tauglich? Praktikabel? Aenderungsvorschlag? Bemerkungen 

Art. LDP 
LDP art. 

Nécessaire? 
Necessaria? 

Adéquat? 
Adeguata? 

Applicable? 
Realizzabile? 

Autre proposition? 
Proposta di modifica? 

Remarques 
Osservazioni 

8c Ja Ja Nein  Das mit Transparenz (Quellcodes, Dokumentationen zu 

Equipment und Prozessabläufen) zu versehende „System der 

elektronischen Stimmenzählung“ muss unbedingt alle 

sicherheitsrelevanten Komponenten beinhalten, also 

insbesondere auch diejenigen der Druckcode –Erstellung und 

Verteilung.  

Es fehlen die Fachinstanzen für die Bewertung der Resultate 

aus den Analyseverfahren sowie auch die für die 

Sicherheitsbeurteilung  notwendigen Unterlagen aller 

Komponenten.  

8d I Ja Nein Nein  B1: Nützlichkeit angezweifelt, die Kantone haben diese 

Fähigkeiten nicht 

8d II      

8d III      

8e I      

8e II      

12 I–III 
38 I, IV–V 
49 I–III 

     

47 Iter      

84 II      



84 III      
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